
 
 
 

Anhang B 
 

Reinigung der benutzten Schulanlagen 
 
 
 
Gänge, Hallen und allg. Räume: 
 

- Die Böden in Gängen, Hallen und allen anderen benutzten Räumen sind besenrein 
zu wischen. 

- Bei Nässe und starker Verunreinigung sind diese nass auf zu wischen (ausser Hal-
lenboden). 

 
WC-Anlagen: 
 

- WC-Böden sind nass auf zu wischen. 

- WC-Schüsseln und WC-Brillen sind zu reinigen. 

- WC-Anlagen sind von Papier und Abfall zu säubern. 
 
Dusch-Anlagen: 
 

- Duschen sind nass zu reinigen, insbesondere von Shampoo- und Schaumrück-
ständen zu säubern. 

- Duschen sind von Papier und Abfällen zu säubern. 
 
Küchen-Anlagen: 
 

- Der Küchenboden ist nass auf zu wischen. 

- Die Küchengeräte und Apparate sind fachmännisch zu reinigen. 

- Das Geschirr ist zu reinigen und ein zu sortieren. 
 
Bestuhlungen: 
 

- Stühle und Tische sind gereinigt an die entsprechenden Orte weg zu räumen. 
 
Abfall: 
 

- Alle Papierkörbe sind zu entleeren. 

- Der Abfall ist gemäss Instruktion des Hauswartes zu entsorgen. 

- Flaschen und Büchsen sind zu Lasten des Veranstalters zu entsorgen. 

- Jede Verunreinigung der Umgebung ist in Eigenregie des Veranstalters zu reinigen. 
In extremen Fällen kann auf Kosten des Veranstalters auch Fachpersonal beigezo-
gen werden 

 
Defekte oder Fehlbestände bei der Infrastruktur, technischen Anlagen, Geschirr, etc. sind 
dem zuständigen Veranstaltungshauswart unaufgefordert zu melden. 
 
 
Othmarsingen, 11. März 2002 


